
 
 
 
 

BESCHLUSS 
 

der Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses 
vom Dienstag, den 07.05.2019 um 19:03 Uhr 

 
 

TOP 3. Beschluss einer Veränderungssperre in Bad Vilbel, Gemarkung Bad Vilbel 
für den Bereich „Südliches Niddaufer – Innenstadt“; 
hier: Außerkraftsetzen der am 06.02.2018 durch die 
Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Veränderungssperre für den 
Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes 
„Südliches Niddaufer – Innenstadt“ (In Kraft  bis einschließlich 01.03.2020) 
„Die Stadtverordnetenversammlung setzt die durch Veröffentlichung am 
01.03.2018 in Kraft getretene Veränderungssperre in Bad Vilbel, Gemarkung 
Bad Vilbel, für den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplan „Südliches Niddaufer – Innenstadt“ gemäß § 17 (4) 
Baugesetzbuch (BauGB) außer Kraft. (siehe beigefügte Satzung über die 
Aufhebung (Außerkraftsetzen) der Veränderungssperre vom 06.02.2018). 
Gleichzeitig wird die Aufstellung des Bebauungsplanes „Südliches Niddaufer – 
Innenstadt“ nicht weiter verfolgt. 

 



 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig 
 



 




